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Nächstes Amtsblatt 

Der nächste Rietschener 

Anzeiger erscheint am 

Montag, dem 3. Juli 2023. 

Anzeigenschluss ist der  

5. Juni 2023. Anzeigen, 

die zu einem späteren 

Zeitpunkt eingehen, kön-

nen nicht mehr bearbei-

tet werden. 

 

www.rietschen-online.de 

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Monat Juni beginnt tra-

ditionell mit dem Internatio-

nalen Kindertag am 1. Juni. 

Für die Kinder unserer Ge-

meinde haben wir uns mit 

dem Kulturwerk etwas ein-

fallen lassen. Am Kindertag 

wird der Eisverkauf am 

“Lausitzer Eck” für dieses 

Jahr wieder starten. Alle 

Kinder in den Kitas der Ge-

meinde und der Grundschu-

le werden einen Eisgut-

schein erhalten, welcher am 

Kindertag eingelöst werden 

kann. 

 

Für den Monat Juni hält der 

Veranstaltungskalender der 

Gemeinde viele Aktionen 

und Höhepunkte bereit. Ich 

wünsche Ihnen viel Spaß bei 

der Teilnahme an den Ver-

anstaltungen. Den durch-

führenden Vereinen wün-

sche ich gutes Gelingen ih-

rer Höhepunkte. Ich bedan-

ke mich an dieser Stelle bei 

allen Vereinen und Perso-

nen, die gemeinsame Ar-

beitseinsätze durchgeführt 

haben, sei es um das Verein-

sanwesen oder den öffentli-

chen Raum zu verschönern.  

 

Am 15. Juni erwarten wir 

den Besuch von Staatsminis-

terin Petra Köpping in Riet-

schen. Sie wird sich das Pro-

jekt unseres Kulturwerkes 

vor Ort ansehen.  

 

In der Gemeindeverwaltung 

arbeiten wir weiter an der 

Ausweisung des Gewerbe-

gebietes in Teicha. Dafür 

wird es eine öffentliche Aus-

legung des Bebauungspla-

nes geben. Die Ankündigung 

finden Sie in diesem Amts-

blatt. Wem das zu technisch 

ist, biete ich ein öffentliches 

Informationsgespräch am 

19. Juni um 19:00 Uhr im 

Lausitzer Eck an.  

 

Herzlichst 

Ihr Bürgermeister 

Foto: silviarita Pixabay 
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Beschlüsse des Gemeinderates  
der Gemeinde Rietschen 
Öffentliche Sitzung vom 24.04.2023 

Beschluss-Nr. 17/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 24.04.2023 die    

3. Änderung der Feuerwehrsatzung vom 24.01.2012 in der 

Fassung vom 09.03.2023. 

Begründung: Die bisherige Satzung der Feuerwehr sah 

einen Gemeindewehrleiter und einen Stellvertreter des 

Gemeindewehrleiters vor. Aufgrund der Anzahl der Auf-

gaben der Gemeindefeuerwehr ist es möglich, mehrere 

Stellvertreter zu besetzen. Die Änderung der Satzung sieht 

für die Zukunft die Wahl von zwei Stellvertretern des Ge-

meindewehrleiters vor. Damit können die Aufgaben auf 

mehrere Personen verteilt werden und die Vertretung im 

Verhinderungsfall bei den Stellvertretern ist durch eine 

weitere Person abgesichert. 

Beschluss-Nr. 18/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen stimmt in seiner Sitzung am 24.04.2023 der Wahl 

der Ortswehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr Neuliebel 

zu: 

Ortswehrleiter:                   Michael Schäfer 

stellv. Ortswehrleiter:       Uwe Tielsch 

Begründung: Die Ortswehrleiter und deren Stellvertreter 

sind nach ihrer Wahl durch die Hauptversammlung der je-

weiligen Ortswehr durch den Bürgermeister nach Zustim-

mung des Gemeinderates zu bestellen. Die Hauptversamm-

lung der Ortswehr Neuliebel hat Michael Schäfer zum 

Wehrleiter und Uwe Tielsch zum stellvertretenden Wehrlei-

ter gewählt. Der Gemeinderat hat beide Kameraden ein-

stimmig bestätigt. Sie erhielten durch den Bürgermeister 

ihre Berufungsurkunde. 

Beschluss-Nr. 19/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen stimmt in seiner Sitzung am 24.04.2023 der Wahl 

der Ortswehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr Ham-

merstadt zu: 

Ortswehrleiter:                   Mario Micklitza 

stellv. Ortswehrleiter:       Andi Krautschick 

Begründung: Die Ortswehrleiter und deren Stellvertreter 

sind nach ihrer Wahl durch die Hauptversammlung der je-

weiligen Ortswehr durch den Bürgermeister nach Zustim-

mung des Gemeinderates zu bestellen. Die Hauptversamm-

lung der Ortswehr Hammerstadt hat Mario Micklitza zum 

Wehrleiter und Andi Krautschick zum stellvertretenden 

Wehrleiter gewählt. Der Gemeinderat hat beide Kameraden 

einstimmig bestätigt. Sie erhielten durch den Bürgermeister 

ihre Berufungsurkunde. 

Beschluss-Nr. 20/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen stimmt in seiner Sitzung am 24.04.2023 der Wahl 

der Gemeindewehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr Riet-

schen zu: 

Gemeindewehrleiter:                     Wilfried Reckusch 

1. stellv. Gemeindewehrleiter:     Micheal Schäfer 

2. stellv. Gemeindewehrleiter:     Arne Püschel 

 

Begründung: Die Gemeindewehrleiter und deren Stellver-

treter sind nach ihrer Wahl durch die Hauptversammlung 

aller Ortswehren der Gemeinde Rietschen durch den Bür-

germeister nach Zustimmung des Gemeinderates zu bestel-

len. Die Hauptversammlung aller Ortswehren hat Wilfried 

Reckusch zum Gemeindewehrleiter und Michael Schäfer  

zum 1. stellvertretenden Gemeindewehrleiter sowie Arne 

Püschel zum 2. stellvertretenden Gemeindewehrleiter ge-

wählt. Der Gemeinderat hat die Kameraden einstimmig 

bestätigt. Sie erhielten durch den Bürgermeister ihre Beru-

fungsurkunde. 

Beschluss-Nr. 21/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen wählt in seiner Sitzung am 24.04.2023 Frau Ute 

John als Friedensrichterin. 

Begründung: Die Gemeinden sind verpflichtet, Schiedsstel-

len zu errichten und diese mit einem Friedensrichter oder 

einer Friedensrichterin zu besetzen. Die Amtszeit beträgt    

5 Jahre. Der Friedensrichter arbeitet ehrenamtlich. Auf die 

Ausschreibung im Rietschener Anzeiger haben sich Frau Ute 

John und Herr Jörg Pahlitzsch beworben. Das Amtsgericht 

Weißwasser prüft die Eignung der Personen. Einwände 

gegen die Eignung wurden nicht erhoben. Durch den Ge-

meinderat wurde in geheimer Abstimmung Frau Ute John 

gewählt.  

Beschluss-Nr. 22/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 24.04.2023 die 

Vergabe der Leistung „Erstellung eines Nahwärmekon-

zeptes für den Ortskern Rietschen“ an die Firma               

BCC-Energie GmbH aus Schkeuditz. Die Auftragssumme 

beträgt 94.562,16 € (brutto). 

Begründung: Die Gemeinde Rietschen hat eine 90%-ige 

Bundesförderung für die Erstellung eines Nahwärme-

konzeptes für den Ortskern Rietschen beantragt und 

erhalten. Der Auftrag für die Erstellung des Konzeptes 

wurde öffentlich ausgeschrieben.  Es gab einen Bewerber, 

die Firma BCC-Energie GmbH aus Schkeuditz. Die Eignung 

des Bewerbers wurde geprüft. Aufgrund der Prüfung und 

des Angebotes konnte der Zuschlag an das Unternehmen 

erteilt werden. Mit dem Nahwärmekonzept soll eine 

Möglichkeit gefunden werden, insbesondere das Wohnge-

biet in der Straße “Am Wasserwerk” zukünftig mit regener-

ativen Energien zu beheizen. 
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Beschluss-Nr. 23/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen bestätigt in seiner öffentlichen Sitzung am 

24.04.2023 den Entwurf der Haushaltssatzung 2023/2024 

der Gemeinde Rietschen in seiner Fassung vom 05.04.2023  

Begründung: Durch die Gemeinde ist ein Haushaltsplan 

aufzustellen. Es hat sich durchgesetzt, jeweils einen Zwei-

jahres-Haushalt zu bilden. Damit muss das Verfahren nur 

alle zwei Jahre durchgeführt werden. Die besonderen 

äußeren Umstände machen eine vorausschauende Haus-

haltsplanung kompliziert. Beispiele sind die steigenden En-

ergiekosten und die Tarifsteigerungen im öffentlichen 

Dienst. Ein Ziel muss es immer sein, mit dem verfügbaren 

Geld, die anfallenden Aufgaben zu erledigen. Das bedeutet, 

der Haushalt sollte ausgeglichen sein. Auch die geplanten 

Investitionen sind im Haushaltsplan mit Einnahmen und 

Ausgaben darzustellen. Die Details kann jeder im Plan selbst 

nachlesen.  

3. Änderung der Feuerwehrsatzung 
der Gemeinde Rietschen vom 
24.01.2012 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 

Sachsen (SächsGemO)in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Arti-

kel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 

705) geändert worden ist und § 15 Abs. 4 des Sächsischen 

Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Kata-

strophenschutz vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), 

das zuletzt durch das Gesetz vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. 

S. 521) geändert worden ist, in den jeweils geltenden Fas-

sungen, hat der Gemeinderat der Gemeinde Rietschen in 

seiner Sitzung am 27.03.2023 folgende Änderung der Sat-

zung beschlossen: 

Artikel 1 

„§ 1 Abs. 3“ wird wie folgt geändert: 

Die Leitung der Gemeindefeuerwehr obliegt dem Gemein-

dewehrleiter und seinen Stellvertretern; in den Ortsfeuer-

wehren dem Ortswehrleiter und seinem Stellvertreter. 

Artikel 2 

„§ 5 Abs. 1 Satz 1“ wird wie folgt geändert: 

Die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr haben 

das Recht, den Gemeindewehrleiter, die Stellvertreter und 

die zusätzlichen Mitglieder des Gemeindefeuerwehraus-

schusses zu wählen.  

Artikel 3 

„§ 11 Abs. 2, Satz 3“ wird wie folgt geändert: 

Die Stellvertreter des Gemeindewehrleiters und der Stell-

vertreter der Schriftführer nehmen, sofern sie nicht Funkti-

onsträger nach Satz 1 sind, ohne Stimmberechtigung von 

Amts wegen an den Beratungen des Gemeindefeuerwehr-

ausschusses teil. 

Artikel 4 

„§ 12 Abs. 1, Satz 1“ wird wie folgt geändert: 

Der Gemeindewehrleitung gehören der Gemeindewehrlei-

ter und bis zu zwei Stellvertreter an. 

Artikel 5 

„§ 12 Abs. 4“ wird wie folgt geändert: 

Der Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter werden 

nach der Wahl durch die Hauptversammlung und nach Zu-

stimmung durch den Gemeinderat vom Bürgermeister be-

stellt. 

Artikel 6 

„§ 12 Abs. 5 Satz 1“ wird wie folgt geändert: 

Der Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter haben ihr 

Amt nach Ablauf der Wahlperiode oder im Falle eines beab-

sichtigten vorzeitigen Ausscheidens bis zur Berufung eines 

Nachfolgers weiterzuführen. 

Artikel 7 

„§ 12 Abs. 9“ wird wie folgt geändert: 

Die bis zu zwei stellvertretenden Gemeindewehrleiter ha-

ben den Gemeindewehrleiter bei der Erfüllung seiner Auf-

gaben zu unterstützen. In Abwesenheit des Gemeindewehr-

leiters vertreten die Stellvertreter den Gemeindewehrleiter 

mit allen Rechten und Pflichten. Die Reihenfolge der Vertre-

tung und die Aufgabenverteilung legt der Gemeindewehr-

leiter fest. 

Artikel 8 

„§ 12 Abs. 10“ wird wie folgt geändert: 

Der Gemeindewehrleiter und seine Stellvertreter können 

bei groben Verstößen gegen die Dienstpflichten oder wenn 

sie die im Absatz 3 geforderten Voraussetzungen nicht 

mehr erfüllen, vom Gemeinderat nach Anhörung des Ge-

meindefeuerwehrausschusses abberufen werden. 

 

Gemeinderatssitzung   

Die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Rietschen 
findet am Montag, dem 26.06.2023, um 19:00 Uhr im 
Lausitzer Eck, Rothenburger Str. 2 in 02956 Rietschen statt. 
Die Tagesordnung wird rechtzeitig in den Schaukästen von 
Rietschen, Teicha, Daubitz und Hammerstadt bekannt 
gegeben. 
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Artikel 9 

„§ 15 Abs. 5 Satz 1“ wird wie folgt geändert: 

Die Wahl des Gemeindewehrleiters und eines jeden Stell-

vertreters gemäß § 12 Abs. 4 erfolgt in getrennten Wahl-

gängen.  

Artikel 10 

„§ 15 Abs. 9“ wird wie folgt geändert: 

Kommt innerhalb eines Monats die Wahl des Gemeinde-

wehrleiters oder seiner Stellvertreter nicht zustande oder 

stimmt der Gemeinderat dem Wahlergebnis wiederum 

nicht zu, hat der Gemeindefeuerwehrausschuss dem Bür-

germeister eine Liste der Angehörigen der Feuerwehr vor-

zulegen, welche nach dessen Meinung für eine der Funktio-

nen in Frage kommen. 

Artikel 11 - Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.  

Rietschen, den 24.04.2023 

 

 
Ralf Brehmer 
Bürgermeister 
 

Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schriften und die Rechtsfolgen 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den Frei-

staat Sachsen (SächsGemO) vom 03.03.2014 in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 29.03.2014 (SächsGVBl. S. 146) 

4) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Be-

kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies 

gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-

setzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 

der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-

macht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-

den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-

mann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur 

anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die 

Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinge-

wiesen worden ist. 

Mitteilung des Fundbüros 

Folgender Gegenstand wurde im Monat April in der Fund-

behörde der Gemeinde Rietschen angezeigt: 

 1 Garagen-/Toröffner mit zwei Schlüssel, Fundort:       

Bautzener Str./Abzweig Werdaer Weg, Fundtag: 

17.04.2023 

Informationen zu dem Fundgegenstand können Sie in der 

Gemeindeverwaltung Rietschen, Zimmer 15 und telefonisch 

unter der Telefon-Nr. 035772 421-11 erhalten. 

Bekanntmachung über die öffentliche 
Auflegung der Vorschlagsliste 
Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Gemeinde Riet-

schen für die Amtszeit vom 1.1.2024 bis 31.12.2028 im 

Schöffengericht des Amtsgerichts Weißwasser und den 

Strafkammern des Landgerichts Görlitz 

Der Gemeinderat der Gemeinde Rietschen hat in der Sit-

zung am 22.05.2023 den Beschluss über die Vorschlagsliste 

zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht 

Görlitz und das Amtsgericht Weißwasser gefasst. 

Die Listen liegen gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsge-

setz (GVG) in der Zeit vom 01.06.2023 bis zum 07.06.2023 

zu jedermanns Einsicht an folgenden Orten aus: Gemeinde 

Rietschen, Forsthausweg 2, Sekretariat, 02956 Rietschen. 

Zu folgenden Zeiten kann Einsicht genommen werden: 

Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr; Dienstag 

von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr; Donnerstag von 13:00 Uhr bis 

17:00 Uhr. 

Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG binnen 

einer Woche nach Schluss der Auflegung schriftlich bei der 

Gemeinde Rietschen, Forsthausweg 2, 02956 Rietschen 

oder zu Protokoll Einspruch ausschließlich mit der Begrün-

dung erhoben werden, dass in die Listen Personen aufge-

nommen wurden, die nach einem der Gründe aus §§ 32 bis 

34 GVG nicht aufgenommen werden durften oder sollten. 

Rietschen, 23.05.2023 

gez. i. A. C. Hoffmann 

Leiterin Hauptamt 

Werden Sie Richterin oder Richter im 
Ehrenamt am Verwaltungsgericht  

Der Landkreis Görlitz sucht ehrenamtliche Verwaltungs-

richter für das Verwaltungsgericht Dresden. Bewerben Sie 

sich für die Amtsperiode 2024 bis 2028!  

Ehrenamtliche Richter wirken bei der mündlichen Verhand-

lung und der Urteilsfindung mit den gleichen Rechten wie 
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Berufsrichter mit. Das Verwaltungsgericht entscheidet über 

Streitfragen des öffentlichen Rechts, wie zum Beispiel des 

Bau-, Straßen-, oder Gebührenrechts. Für die interessante 

und verantwortungsvolle Tätigkeit erhalten Sie eine Auf-

wandsentschädigung und Fahrtkostenersatz.   

Die Bewerber für das Amt  

 müssen Deutsche sein   

 sollen das 25. Lebensjahr vollendet haben und   

 ihren Wohnsitz innerhalb des Gerichtsbezirks haben   

Vom Amt des ehrenamtlichen Richters sind ausgeschlossen:  

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder we-

gen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von 

mehr als sechs Monaten verurteilt worden sind,  

2. Personen, gegen die Anklage wegen einer Tat erhoben 

ist, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-

cher Ämter zur Folge haben kann,  

3. Personen, die nicht das Wahlrecht zu den gesetzgeben-

den Körperschaften des Landes besitzen.  

4. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen 

nicht zu ehrenamtlichen Richtern berufen werden.  

 Zu ehrenamtlichen Richtern können nicht berufen werden:  

1. Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parla-

ments, der gesetzgebenden Körperschaften eines Lan-

des, der Bundesregierung oder einer Landesregierung,  

2. Richter,  

3. Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, soweit 

sie nicht ehrenamtlich tätig sind,  

4. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit,  

5. Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde 

Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig besorgen.  

Der Kreistag entscheidet, welche Bewerber in die Vor-

schlagsliste aufgenommen werden. Die endgültige Wahl 

erfolgt durch den Wahlausschuss am Sitz des Verwaltungs-

gerichts Dresden.  

Das Bewerbungsformular finden Sie auf der Homepage des 

Landkreises unter  

https://www.kreis-goerlitz.de/Aktuelles.htm/01-Aktuelles/

Bekanntmachungen/Richterinoder-Richter-im-Ehrenamt-

am-Verwaltungsgericht-Amtsperiode-2024-bis-2028       

gesucht.html  

Senden Sie das ausgefüllte Bewerbungsformular und die 

zugehörige Erklärung bis spätestens zum 2. Juni 2023 an das 

Landratsamt Görlitz, Rechts- und Kommunalamt, PF 

300152, 02806 Görlitz.  

 

Ansprechpartner: Rechts- und Kommunalamt, Frau Doreen 

Oertel, Telefon: 03581 663-9111  

Das Bewerbungsformular für den ehrenamtlichen Verwal-

tungsrichter erhalten Sie auch im Sekretariat, Zimmer 15 

der Gemeinde Rietschen, Forsthausweg 2 in 02956 Riet-

schen. 

Das Errichten von Gartenbrunnen 
„Hauptsache, man ist unabhängig…“  

Der Wunsch nach unabhängiger (Brauch-) Wasserversor-

gung war vor dem Hintergrund der ungewöhnlich trockenen 

Jahre 2018 und 2019 von einer Vielzahl von Bürgerinnen 

und Bürgern zu hören, die sich zum Bau eines Gartenbrun-

nens entschieden haben.  

Wenn Sie einen Brunnen bohren lassen wollen, beachten 

Sie bitte Folgendes: 

 Das Bohren und Einrichten eines Brunnens erfordert 

eine Anzeige bei der Unteren Wasserbehörde des Land-

kreises Görlitz. Diese muss einen Monat vor Beginn der 

Bohrung erfolgen. 

 Beauftragen Sie mit der Bohrung eine zertifizierte Fach-

firma. Diese übernimmt i. d. R. die fristgerechte Anzeige 

bei der Unteren Wasserbehörde. Diese Firmen sind gut 

geschult, achten beim Bohren auf den Grundwasser-

schutz und kennen mögliche Genehmigungspflichten. 

Vergeben Sie keine Aufträge an Brunnenbaufirmen, die 

ohne Rechnung oder nur gegen Barzahlung arbeiten. Sie 

sind als Bauherr in derartigen Fällen haftbar für die 

Handlungen des Brunnenbauers. Auch können Sie auf 

die Firma zurückgreifen, falls der Brunnen dann nicht 

wie gewünscht funktioniert. 

 Grundwasser z. B. für den Hausgarten oder für andere 

haushaltsübliche Zwecke darf nur in einer Menge bis 

unter 2.000 m³ pro Jahr erlaubnisfrei entnommen wer-

den. Soweit das Grundwasser nicht nur zur Bewässerung 

des eigenen Gartens genutzt werden soll, sondern auch 

anderen zur Verfügung gestellt, in größeren Mengen, 

gewerblich oder als Trinkwasser genutzt werden soll, 

sind weitere Anforderungen zu erfüllen. Meist ist dann 

zusätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 

Grundwasserentnahmen in Trinkwasserschutzgebieten 

oder altlastenbetroffenen Flächen sind in der Regel un-

zulässig. 

 Nicht nur das Bohren eines Brunnens, auch der erforder-

liche fachgerechte Rückbau nach Ende der Nutzung, 

sollte in Ihrer Kostenkalkulation enthalten sein. 
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Anzeigen 

Der Herbst 2022 mit ungewöhnlich milden Temperaturen 

und sehr geringen Niederschlagsmengen (deutlich unter-

halb des langjährigen Monatsmittels) führte uns vor Augen, 

dass Wasserressourcen nicht unendlich sind. Es ist zu be-

zweifeln, ob das momentan noch anhaltende, relativ feuch-

te Frühjahr überhaupt in der Lage sein wird, allein die Nie-

derschlagsdefizite aus dem Herbst 2022 auch nur annä-

hernd auszugleichen. Der Trend sinkender Grundwasser-

stände wird voraussichtlich auch weiterhin anhalten.  

Wenn Sie also einen Brunnen haben: Nutzen Sie das uns zur 
Verfügung stehende Grundwasser maßvoll. 

Im Übrigen weist die Untere Wasserbehörde darauf hin, 

dass die Allgemeinverfügung des Landratsamtes zur Unter-

sagung von Wasserentnahmen mittels Pumpvorrichtungen, 

am 21. Juli 2022 in Kraft getreten, bis auf Widerruf gilt. Da-

her ist die Allgemeinverfügung weiterhin in Kraft. Hier rich-

tet sich das Entnahmeverbot nach der Wasserführung in 

den Oberflächengewässern. Bei Unterschreiten eines fest-

gelegten Wertes an einem Bezugspegel ist die Entnahme 

untersagt. Jeder Gemeinde ist ein Bezugspegel zugeordnet. 

Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Land-

ratsamtes Görlitz im Bereich „Amtliche Bekanntmachun-

gen“ einsehbar, sowie auf der Internetseite der Unteren 

Wasserbehörde verlinkt.  

Untere Wasserbehörde 

Landkreis Görlitz 
Sitz: Georgewitzer Straße 52, 02708 Löbau 
Postanschrift: PF 30 01 52, 02806 Görlitz 

Termine für Leitungsspülungen der 
Stadtwerke Niesky im Trinkwassernetz  

Bitte beachten Sie! 

Im angegebenen Zeitraum und nach Beendigung ist mit 

Beeinträchtigungen und Trübung des Trinkwassers im be-

treffenden Einzugsbereich zu rechnen. Es wird empfohlen, 

während der Spülvorgänge keine Waschmaschinen oder 

Geschirrspüler zu betreiben. Wasserdruckschwankungen 

und -qualitätsbeeinträchtigungen können sowohl in den 

genannten Bereichen als auch in angrenzenden Straßen 

auftreten. Alle Verbraucher werden gebeten, sich darauf 

einzustellen und notfalls zu bevorraten. 
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Ende der amtlichen Bekanntmachung  

Gaststätte „Bergklause“ 
Rietschen 
 
Wir haben unsere Gaststätte mit Bedauern zum 
31.12.2022 geschlossen. 
 

Offene Gutscheine können weiterhin in unseren Fleische-
reifilialen eingelöst werden. 
 

Ab sofort besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der 
Gaststätte für private Veranstaltungen zu mieten. Außer-
dem kann Geschirr u. ä. für zu Hause ausgeliehen werden. 
 

Rufen Sie uns bei Interesse gerne unter der Telefon-
nummer 035772 40728 an oder per E-Mail                      
bergklause@viereichener.de. 

Gesundheit/Notdienste 

Bekanntmachung  
der Arztpraxis Dipl.-Med. Zange  

Praxisschließungen im III. Quartal 2023  
 

 Montag, 10.07.2023 bis Freitag, 28.07.2023 

 Freitag, 15.09.2023 
 

Vertretung zur regulären Sprechstundenzeit: 
 

Frau Dr. Beinlich, Jänkendorfer Str. 8, 02906 Niesky 
 03588 2597944 

Frau Dr. Kuscheck, Schulstraße 12, 02906 Niesky 
 03588 205608 

 

 Zentrale Telefonnummer des Ärztlichen Bereitschafts-                
dienstes                   116 117 

 

   in dringenden Fällen       112 

 

 

Blutspende 
Am 21.06.2023 von 15:00 bis 18:30 Uhr  

in der Freien Oberschule Rietschen,  
Rothenburger Str. 14 a, 02956 Rietschen. 

Termin Rietschen/Ortsteile/Ortslage 

08.06.2023 Rietschen 

09.06.2023 Rietschen, Neuhammer 

12.06.2023 Teicha 

13.06.2023 Daubitz, Heidehäuser 

14.06.2023 Daubitz, Walddorf 

15.06.2023 Nieder Prauske 

16.06.2023 Werda, Hammerstadt 

19.06.2023 Altliebel, Neuliebel 



 

Wichtige Rufnummern 
 Polizei bzw. Notruf                110 
 Feuerwehr bzw. Rettungsdienst und Notarzt              112 
 Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst      116 117 
 Sperren von Bankkarten, Kreditkarten      116 116 
 

 Abwasserzweckverband „Schöpsaue“  
Bereitschaftsdienst - Bei Störungen, die das Kanalnetz 
bzw. Pumpstationen des Abwasserzweckverbandes 
„Schöpsaue“ betreffen, erreichen Sie uns unter der Ruf-
nummer 035772 41566. 

 Stadtwerke Niesky -  Störungen des Trinkwassernetzes 
Technische Dienste          03588 253271 

Veranstaltungen und Termine 

Veranstaltungen finden Sie in dieser Ausgabe und auf den 
Homepages.  

 Gemeinde Rietschen www.rietschen-online.de 

 Erlichthof Rietschen www.erlichthof.de  

 Kulturwerk www.kinokulturwerk.lausitzereck.de 

 

Änderungen vorbehalten, keine Gewähr für Vollständigkeit. 
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Sport aktuell 

Der FC           Rietschen-See e. V. informiert 
 

Unsere nächsten Heimspiele 

SpG FC Stahl Rietschen-See e. V.                     Spielort: See 

Datum Tag Zeit Mannschaft Gegner 

10.06. Sa 09:00 
D-Junioren  

1. Kreisliga (A) 
SV Arnsdorf-
Hilbersdorf 

18.06. So 09:00 
E-Junioren  

1. Kreisliga (A) 
SV Aufbau 
Kodersdorf 

 FC Stahl Rietschen-See e. V. 9er                      Spielort: See                                                                           

Datum Tag Zeit Mannschaft Gegner 

03.06. Sa 11:00 
C-Junioren     

1. Kreisliga (A) 
VfB Weißwasser 

1909 

FC Stahl Rietschen-See e. V.                   Spielort: Rietschen 

Datum Tag Zeit Mannschaft Gegner 

03.06. Sa 15:00 
Herren 

1. Kreisliga (A) 
SpG SSV Germania 

Görlitz 

04.06. So 10:30 
B-Junioren 

1. Kreisliga (A) 
SpG SV Zodel 68 

10.06. Sa 15:00 
Herren 

1. Kreisliga (A) 
SV 90 Jänkendorf 

 



 

 
 
 
 
 

Kindertag im Kino mit „Oink“ 
Do. 01.06.2023 um 15:30 Uhr, FSK 6 

 

„Broker“ 
Familie gesucht 

Fr. 02.06. & Mi. 07.06.2023 um 19:30 Uhr, FSK 12 
 

"Der Super Mario Bros. Film" 
So. 04.06.2023 um 15:00 Uhr, FSK 6 

 

"Der vermessene Mensch" 
Fr. 09.06. & Mi. 14.06.2023 um 19:30 Uhr, FSK 12 

 

"The Ordinaries" 
Fr. 16.06. & Mi. 21.06.2023 um 19:30 Uhr, FSK 12 

 

"Guardian of the Galaxy 3" 
Fr. 23.06. & Mi. 28.06.2023 um 19:30 Uhr, FSK 12 

 

"Asterix und Obelix im Reich der Mitte“ 
So. 25.06.2023 um 15:00 Uhr, FSK 6 

 

"Air – Der große Wurf" 
Fr. 30.06. & Mi. 05.07.2023 um 19:30 Uhr, FSK 12 

         
Kino-Café Rietschen e. V. ★ Rothenburger Str. 2 ★ 02956 Rietschen            

★ kinoverein-rietschen@gmx.de 
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Anzeigen 

 

 

Liebe Teilnehmer der Seniorenclubs, 

 

für den Monat Juni haben wir folgende Termine 

 

 am 06.06.23, um 14:00 Uhr im Gewandhaus Daubitz, 

 am 08.06.23, um 14:00 Uhr in der FFW Teicha,  

 am 20.06.23, um 14:00 Uhr in der FFW Rietschen und  

 am 22.06.23, um 14:00 Uhr in der FFW Hammerstadt.  

 

Denkt bitte daran, Euch rechtzeitig abzumelden! 

 

Am 13. Juni 2023 haben wir unsere Sommerfahrt geplant. 

Wir fahren ins Sächsische Weinland. Inbegriffen sind 

Mittagessen und Kaffeetrinken.  

Da wir noch Platz im Bus haben, laden wir gern interessier-

te Bürger dazu ein. Melden Sie sich dazu bitte vom 30. Mai 

bis 2. Juni von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 

44665 an. 

Herzlichst Eure Marlene, Ilka und Rena 

„Wir können von Reisen träumen oder sie beleben.“     

(Oskar Wilde) 

 

 

Öffentlicher Arztvortrag 
„Die minimalinvasive endoskopische spinale Chirurgie - 
Die Chirurgie der Zukunft!“ 
 

Die endoskopische spinale Chirurgie ist eine moderne     
Methode zur Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen, 
die minimalinvasive Technik nutzt. 
Im Gegensatz zur traditionellen offenen Chirurgie mit    
großen Einschnitten in die Haut, ermöglicht die endoskopi-
sche Chirurgie den Zugang zur Wirbelsäule durch kleinere 
Inzisionen, was die damit verbundenen Risiken und Kompli-
kationen reduziert. Sie hat das Potenzial, die Wirbelsäulen-
chirurgie zur revolutionieren und die Lebensqualität von 
Patienten zu verbessern. 

Referent:  FA Mohamed Tohamy, Leiter Arzt Wirbel- 
  säulenchirurgie 

Wann:  14. Juni 2023, um 17:30 Uhr                    
  (Einlass ab 17:00 Uhr)  
Wo:   Stadtbibliothek Niesky, Zinzendorfplatz 10,  
  02906 Niesky 
 

Voranmeldung bitte vor Ort oder telefonisch unter 
03588 209854 - Der Eintritt ist frei! 
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Immobilien 

Freie Dachgeschosswohnung ab August in Rietschen, 
Poststraße 4 

 

 68 m² Wohnfläche, 524,35 € Kaltmiete 
 190,00 € Nebenkostenvorauszahlung  
 1.000 € Mietkaution 
 1 Wohnzimmer mit Küche, 1 Schlafzimmer, 2 Kinder-

zimmer, 1 Bad mit Wanne und Dusche, Balkon  
 

Objektbeschreibung: 
Das Haus wurde 2019 nach den Anforderungen des Pro-
gramms KfW-Denkmal saniert. Der Energiepass ist vorhan-
den. Zur Wohnung kann der Keller mit Aufstellmöglichkei-
ten für Waschmaschine und Trockner genutzt werden. Ein 
Kfz-Stellplatz ist vorhanden und Fahrräder können in einem 
Schuppen abgestellt werden. 
 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Gartennutzung. Die 
Räume haben eine moderne Deckenheizung sowie Be- und 
Entlüftung mit Wärmerückgewinnung. Die Wohnung ist mit 
einer Klimaanlage ausgestattet. Das Heizmedium ist Gas. 
Die Stromversorgung für die Heizung und das Hauslicht 
wird durch eine Photovoltaikanlage unterstützt und ist 
damit preiswerter als der Bezug aus dem Netz. 

Interessenten melden sich bitte unter der Telefon-Nr.                    
035772 449620/Anrufbeantworter vorhanden. 
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Das NetzwerkPROjekt informiert 
imAustauschBörse Rietschen 

 
 

Liebe Pflegefamilien, Adoptivfamilien und Bereitschaftspflege-
familien,  
 

heute möchten wir Sie informieren, dass der Schlupfwinkel und 
Lausitzer Bildungsgesellschaft e. V. ein neues Angebot hat. 
 

Wir bieten Pflegefamilien die Möglichkeiten zur Beratung, zu the-
matischen Informationsangeboten, Ferienangebote für Pflegekin-
der, Adoptivkinder und Geschwister, Tagesveranstaltungen und 
Elternstammtische in Rietschen, Boxberg und Weißwasser. 
 

Am 23.06.2023 treffen wir uns zum zweiten Mal, diesmal in Box-
berg, in der imAustauschBörse, Diesterweg Straße 38, um         
15:30 Uhr bis 17:30 Uhr zu einem gemütlichen Pflege-Eltern Café. 
 

Ihr Team des Pflegefamilien entlastenden Dienstes 
Ricarda Koschkar, Katja Schramm, Angelika Klinger 

 

Wir bitten um Anmeldung:  
Telefon: 01525 7614542, PFeD@schlupfwinkel-weisswasser.de 

Wer Pflegefamilien und Adoptivfamilien aus Rietschen, Boxberg, 
Weißwasser und Umgebung kennt, bitten wir, diese Einladung 
gern weiterzuleiten oder weiterzusagen. 
 
Die Krabbelgruppe und die Schwangerenberatung sind gut gestar-
tet. 
 

Die Hebamme Sophia Wels bietet einmal im Quartal ein Treffen 
für werdende Mütter & einmal im Monat ein Angebot für frisch 
gebackene Eltern mit Baby an. 
 

Bei uns in der Muskauer Straße 9 in Rietschen steht als nächstes 
Angebot die Krabbelgruppe - „im krabbeligen SpieleAustausch“ am 
26.06.2023, um 09:30 bis 10:30 Uhr auf dem Programm.  
  
Werdende Mütter & Väter im „freudigenErwartungsAustausch“ 
05.07.2023, um 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr  
 
Wir bitten um Anmeldung, gern vor Ort oder über unsere Kontakt-
daten! 

Wir verbleiben im herzlichenAustausch 

mailto:PFeD@schlupfwinkel-weisswasser.de
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Bekanntmachung über die Bürgerbe-
teiligung zur Bebauungsplanung 
„Industrie- und Gewerbegebiet Teicha“ 
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Rietschen hat in seiner 

öffentlichen Sitzung am 22.05.2023 den Entwurf des Bebau-

ungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet Teicha“ beste-

hend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 

Festsetzungen (Teil B) in der Planfassung vom 08.05.2023 

beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Die 

Begründung und der Umweltbericht in der Fassung vom 

08.05.2023 sowie die dazugehörigen Anlagen wurden gebil-

ligt. 

Beschlossen wurde dabei auch, den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes „Industrie- und Gewerbegebiet Teicha“ 

dahingehend zu ändern, dass eine Teilfläche des Flurstückes 

96 der Gemarkung Teicha Flur 2 in den Geltungsbereich 

einbezogen wird und das Flurstück 78/1 der Gemarkung 

Teicha Flur 1 sowie die Flurstücke 92 und 93 der Gemar-

kung Teicha Flur 2 aus dem Geltungsbereich herausgenom-

men werden. 

Entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB liegen der Bebauungsplan 

„Industrie- und Gewerbegebiet Teicha“ bestehend aus der 

Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil 

B), der Begründung, dem Umweltbericht in der Fassung 

vom 08.05.2023 sowie den dazugehörigen Anlagen  

vom 19. Juni 2023 bis einschließlich 19. Juli 2023 

in der Gemeindeverwaltung Rietschen, Raum 13, Forsthaus-

weg 2, 02956 Rietschen während der allgemeinen Sprech-

zeiten: 

Dienstag 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr und  

  13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Donnerstag 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr und  

  13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Außerhalb der Öffnungszeiten sind Einsichtnahmen nach 

vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. 

Die kompletten Planentwurfsunterlagen können während 

des o. g. Auslegungszeitraumes auch auf dem zentralen 

Landesportal Bauleitplanung unter www.bauleitplanung. 

sachsen.de eingesehen werden. 

 

Folgende umweltbezogenen Unterlagen liegen zur Ein-

sichtnahme vor:  

[1]  Umweltbericht zur Planung. Er ist Teil der Begrün-

dung. 

[2]  Artenschutzfachbeitrag zum Bebauungsplan von Dr. 

Markus Ritz, Görlitz vom 11.03.2022 

[3] Fledermausgutachten zum Bebauungsplan von Dipl.-

Biol. Ch. Schmidt, Niesky von Sept. 2022 

[4] Baugrunduntersuchung IFG Ingenieurbüro für Geo-

technik GmbH, Bautzen vom 02.11.2022 inkl. Untersu-

chung zum Altbergbau von Dr. Uwe Knobloch Geo-

technik, Ingenieurbüro, Zwickau vom 24.10.2022 

[5] Entwässerungskonzept von Richter + Kaup vom 

08.05.2022, bestehend aus Planzeichnung und Be-

rechnungsansatz  

[6] Schalltechnisches Gutachten von IDU Ingenieurgesell-

schaft für Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH 

vom 22.05.2023  

 

die eingegangenen Stellungnahmen (SN) aus der frühzeiti-

gen Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB 

[7] Stellungnahme Landkreis Görlitz, Amt für Kreisentwick-

lung vom 29.07.2020 

[8] Stellungnahme Landkreis Görlitz, Umweltamt vom 

07.07.2020 

[9] Stellungnahme Landkreis Görlitz, Amt für Vermes-

sungswesen und Flurneuordnung/ SG Flurneuordnung 

und Untere Landwirtschaftsbehörde vom 18.06.2020 

[10] Stellungnahme Landkreis Görlitz, Amt für Brandschutz 

vom 29.07.2020 

[11] Stellungnahme Landkreis Görlitz, Dezernat III - Kreis-

forstamt vom 02.07.2020 

[12] Stellungnahme Landkreis Görlitz, SG Beauftragte für 

die Belange von Menschen mit Behinderungen vom 

06.07.2020 

[13] Stellungnahme Landkreis Görlitz, Gesundheitsamt/ SG 

Hygiene vom 09.07.2020 

[14] Stellungnahme Landesdirektion Sachsen, Raumord-

nungsbehörde vom 16.09.2020 

[15] Stellungnahme Regionaler Planungsverband Oberlau-

sitz-Niederschlesien vom 18.06.2020 

[16] Stellungnahme Sächsisches Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie, vom 07.07.2020 

[17] Stellungnahme Sächsisches Oberbergamt vom 

9.06.2020 

[18] Stellungnahme Lausitz Energie Bergbau AG vom 

06.07.2020 

[19] Stellungnahme Landestalsperrenverwaltung des Frei-

staates Sachsen vom 18.06.2020 

[20] Stellungnahme Deutsche Bahn AG vom 16.07.2020 

[21] Stellungnahme Bürger 1 vom 07.09.2020 

[22] Stellungnahme Bürger 2 vom 13.08.2020 

 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die 

Wirkfaktoren der Bebauung die Auswirkungen auf den 
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Menschen, auf Tiere und Pflanzen, auf Boden und Wasser, 

auf Kultur- und Sachgüter und das Landschaftsbild geprüft. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden und 

Wasser: 

 finden sich in [1], [4], [5]; [8]; [14]; [15]; [16]; [17]; [18]; 

[19] und [20] 

 es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben 

zu: Geologie, Altlasten, bergbauliche Situation und Rest-

lochböschungen, Oberflächen- und Grundwasser sowie 

zum Hoch- und Grundwasserschutz, Lage im Trinkwas-

serschutzgebiet, Lage im Vorranggebiet Wasserversor-

gung, Verfahren zum Gewässerausbau, Entwässerung, 

Auswirkungen durch die Planung, Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen  

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Klima/Luft: 

 finden sich in [1], [6], [8] und [21] 

 es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben 

zu: Bestandsklima, Auswirkungen durch das Vorhaben, 

Schallemissionsquellen, Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Land-

schaftsbild: 

 finden sich in [1]  

 es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben 

zur Bestandssituation vor Ort und Auswirkungen durch 

das Vorhaben sowie Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Pflanzen 

und Biotope (Flora): 

 

 finden sich in [1], [2], [3]; [8]; [11]; [15]; [16]; [20] und 

[22] 

 es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben 

zu: aktuelle und geplante Flächennutzungen (Biotope), 

vorkommende geschützte Biotope, Auswirkungen durch 

Lebensraumverlust, NATURA 2000, Artenschutz, Vor-

kommen von Waldflächen im Sinne des Sächsischen 

Waldgesetztes, Auswirkungen durch die Planung, Ver-

meidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnah-

men. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere 

(Fauna): 

 finden sich in [1], [2], [3]; [8] und [11] 

 es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben 

zu: vorkommenden Arten, Artausstattung und Bedeu-

tung des Plangebietes und der Umgebung in Bezug auf 

die Avifauna (Vögel), Fledermäuse, Amphibien und Repti-

lien (Zauneidechse), NATURA 2000, Artenschutz, Aussa-

gen zu Stör- und Barrierewirkung, Auswirkungen durch 

Lebensraumverlust, Vermeidungs-, Minderungs- und 

Schutzmaßnahmen. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch: 

 finden sich in [1], [4], [6]; [8]; [10]; [12]; [13]; [16]; [17] 

und [21] 

 es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben 

zu: Emissionsbelastungen und zum Immissionsschutz 

sowie zum Radonschutz, auf Gefahrenabwehr durch den 

Altbergbau und Restlöcher, Auswirkungen durch die Pla-

nung, Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnah-

men. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und 

Sachgüter: 

 

 finden sich in [1], [2], [3]; [8] und [11] 

 es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben 

zu: Kultur- und Sachgütern sowie der Archäologie, Ver-

meidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen. 

 

Öffentlich nicht zugängliche Normen und Verordnungen, 

welche Festsetzungen der Planung betreffen, werden an 

der o. g. Stelle zur Einsicht bereitgehalten. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-

bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 

Bebauungsplan gem. § 3 Abs. 2 BauGB unberücksichtigt 

bleiben, sofern die Gemeinde Rietschen deren Inhalt nicht 

kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 

die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeu-

tung ist. 

Da das Ergebnis der Abwägung zu den Anregungen mitge-

teilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweck-

mäßig. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte 

(Privatpersonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der 

Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adress-

daten und E-Mail-Adresse zustimmen. Gemäß Art. 6 Abs. 1c 

EU-DSGVO werden die Daten im Rahmen des Bebauungs-

planverfahrens für die gesetzlich bestimmten Dokumentati-

onspflichten und für die Informationspflicht ihnen gegen-

über genutzt. 

 

Rietschen, 01.06.2023 

gez. Ralf Brehmer 

Bürgermeister  
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